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1. Entwurf zum Wachstums-Chancenge-

setz 
 
Am 17.7.2023 wurde der Referentenentwurf 
für das Wachstumschancengesetz veröffent-
licht. Wir haben darüber schon in unserem 
August-Rundschreiben berichtet. Damals 
konnten wir natürlich nicht wissen, welche 
„Wellen“ dieses Gesetz politisch noch schla-
gen wird und dass damit das Steuerrecht end-
lich einmal die große Bühne bekommt, die es – 
zumindest aus unserer Sicht - natürlich immer 
verdienen sollte.  
 
Nun, das Gesetz soll – in sehr bescheidenem 
Umfang - die allgemeine wirtschaftliche Situa-
tion für deutsche Unternehmen verbessern, zu 
Investitionen anregen, das Steuersystem an 
zentralen Stellen vereinfachen sowie Steuer-
schlupflöcher aufdecken und beseitigen. Naja, 
hehre Ziele und bescheidene Mittel. Offen-
sichtlich war den Vertreterinnen des linken 
Flügels der Grünen selbst diese Bescheiden-
heit zu wenig Degrowth, bei gleichzeitig zu 
wenig Growth im deutschen Sozialstaat. Das 
Gesetz wird also noch eine weitere Schleife 
nehmen und ggf. noch weitere kleine Modifika-
tionen erfahren.  
 
Die wichtigsten Punkte des Entwurfs haben wir 
im Folgenden für Sie nochmals kurz zusam-
mengefasst: 
 
· Einführung einer neuen Freigrenze für 

Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung i.H. von 1.000 € (ab VZ 2024). 

 
· Aufwendungen für Geschenke an Nichtar-

beitnehmer sollen zukünftig i.H. bis 50 
€/Person gewinnmindernd berücksichtigt 
werden können – (für Wirtschaftsjahre nach 
dem 31.12.2023). 

 
· Die Zinsabzugsbeschränkung soll an die 

Vorgaben der Anti-Tax-Avoidance-Directive 
(ATAD) angepasst werden (ab VZ 2024). 

 
· Anhebung des Werts für sofort vollständig 

abzugsfähige geringwertige Wirtschafts-
güter auf 1.000 € (der 3. Versuch von 800 
€ auf 1.000 € zu gehen !), sowie Anhebung 
der Betragsgrenze für den GWG-
Sammelposten auf 5.000 € (echt was 
Neues).  

 

 
· Die Abschreibungsdauer des Sammelpos-

tens soll von 5 auf 3 Jahre verringert wer-
den (gilt für GWG, die nach dem 
31.12.2023 angeschafft werden). 

 
· Sonderabschreibungen bei Betrieben mit 

einer Gewinngrenze von 200.000 €/Jahr im 
Vorjahr der Investition (bisher 100.000 €). 
Zukünftig sollen nun 50 % (aktuell 20 %) 
der Investitionskosten abgeschrieben wer-
den können – (gilt für Anschaffung von 
Wirtschaftsgütern nach 31.12.2023). 

 
· Anhebung des Freibetrags für Zuwendun-

gen des Arbeitgebers an seine Arbeitneh-
mer für Betriebsveranstaltungen auf 150 
€ (bisher 110 €) (ab VZ 2024). 

 
· Verpflegungsmehraufwendungen: 

o An Tagen, an denen der Arbeitnehmer 
24 Stunden abwesend ist, steigt der Be-
trag von 28 € auf 30 €. 

o Bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit 
sowie für den An- und Abreisetag einer 
mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit er-
höht sich der Betrag auf 15 € (zzt. 14 €) 
(ab VZ 2024) (ein echter Doppel-
wumms). 

 
· Die Fünftelungsregelung, die bisher von 

Arbeitgebern zur Berücksichtigung von Ta-
rifermäßigungen für bestimmte Arbeitslöhne 
angewendet wurde, wird aufgrund ihrer 
Komplexität nicht mehr von diesen durchge-
führt. Die Arbeitnehmer müssen diese Ver-
günstigung im Veranlagungsverfahren 
selbst beantragen (ab Lohnsteuerabzug 
2024). 

 
· Geplant ist eine Ausdehnung des Verlust-

rücktrags, der durch das Vierte Corona-
Steuerhilfegesetz bereits auf zwei Jahre 
verlängert wurde. Diese Verlängerung soll 
nun um ein weiteres Jahr auf insgesamt 
drei Jahre erweitert werden (ab VZ 2024). 
Alle Bäcker, die nicht mehr backen, werden 
dankbar sein. 

 
· Erweiterter Verlustvortrag: Für die VZ 

2024 bis 2027 soll die Mindestgewinnbe-
steuerung keine Anwendung finden, 
wodurch der Verlustvortrag in diesen Zeit-
räumen unbegrenzt sein soll.  
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· Danach gilt die Mindestgewinnbesteuerung 

wieder, allerdings mit erhöhten Sockelbe-
trägen von 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € für 
Ehegatten (ab VZ 2024). 

 
· Versorgungsfreibetrag: Beginnend mit 

dem Jahr 2023 soll der steuerfreie Anteil 
von Versorgungsbezügen langsamer redu-
ziert werden, mit einer jährlichen Verringe-
rung des Prozentsatzes um 0,4 statt 0,8 
Prozentpunkte. Der Höchstbetrag und der 
zusätzliche Betrag sinken jährlich um 30 € 
bzw. 9 € (ab VZ 2023). 

 
· Rentenbesteuerung: Ab 2023 steigt der zu 

versteuernde Anteil der Rente jährlich um 
0,5 % statt 1 %, beginnend mit 82,5 % im 
Jahr 2023, bis 100 % im Jahr 2058 erreicht 
sind (ab VZ 2023). 

 
· Die jährliche Reduzierung des Altersent-

lastungsbetrags soll halbiert werden, so-
wohl in Bezug auf den anzuwendenden 
Prozentsatz (von 0,8 auf 0,4 Prozentpunk-
te) als auch auf den Höchstbetrag (von 38 € 
auf 19 €) (ab VZ 2023). 

 
· Anhebung der Freigrenze für private Ver-

äußerungsgeschäfte auf 1.000 € je Steu-
erpflichtigen (ab VZ 2024). 

 
· Alle Personengesellschaften sollen die 

Möglichkeit erhalten, zur Körperschaftsbe-
steuerung zu wechseln (ab Tag der Ver-
kündung). 

 
· Gewerbesteuer: Erweiterte Kürzung für 

Grundstücksunternehmen durch die Erhö-
hung der Unschädlichkeitsgrenze von 10 
% auf 20 % (ab Erhebungszeitraum 2023). 

 
· Das neue Klimaschutz-Investitions-

prämiengesetz bietet Unternehmen, die 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen, eine 
Prämie von 15 % für Investitionen, die die 
Energieeffizienz verbessern. Vorausset-
zung: Das einzelne Wirtschaftsgut kostet 
mehr als 10.000 € und die Gesamtsumme 
der Investitionen beträgt mindestens 
50.000 € – (gilt für Investitionen ab Tag der 
Verkündung und Abschluss vor dem 
1.1.2028). 

 
· Ist-Besteuerung: Die Umsatzgrenze soll 

ab 2024 von 600.000 auf 800.000 € ange-
hoben werden (ab Besteuerungszeitraum 
2024). 

 
· Die Buchführungspflicht für gewerbliche 

Unternehmen sowie Land- und Forstwirte 
soll zukünftig erst ab einem Gesamtumsatz 
von 800.000 € (bisher 600.000 €) oder ei-
nem Gewinn von 80.000 € (bisher 60.000 €) 
bestehen (für Wirtschaftsjahre nach dem 
31.12.2023). 

 
· Steuerpflichtige, die jährlich mehr als 

500.000 € Überschusseinkünfte erzielen, 
müssen dazugehörige Unterlagen 6 Jahre 
lang aufbewahren. Diese Grenze soll auf 
600.000 € erhöht werden (gilt ab VZ 2024). 

 
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um 
einen vorläufigen Gesetzesentwurf handelt, 
der noch in der Paus´chen Qualitätskontrolle 
hängt und auch die Bundesländer werden 
noch Ideen entwickeln. Die Zustimmung durch 
den Bundesrat ist spätestens für den 
15.12.2023 geplant, entsprechend ist noch mit 
Anpassungen zu rechnen, über die wir Sie 
weiterhin informieren werden. 
 
 
2. Inflationsprämie für Arbeitnehmer mit 

mehreren Dienstleistungsverhältnis-
sen 

 
Die im Oktober 2022 eingeführte Inflations-
ausgleichsprämie ist eine freiwillige Leistung 
des Arbeitgebers und kann in einer Höhe von 
bis zu 3.000 € (Teilzahlungen sind möglich) 
steuer- und sozialabgabenfrei an Mitarbeiter 
bis zum 31.12.2024 ausgezahlt werden. Sie ist 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn zu zahlen und es darf sich dabei nicht um 
eine Entgeltumwandlung handeln.  
 
Für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstverhält-
nissen ist ein wichtiger Aspekt, dass die Prä-
mie für jedes Dienstverhältnis gesondert in 
Anspruch genommen werden kann. Das be-
deutet, wenn ein Arbeitnehmer mehrere aufei-
nanderfolgende oder nebeneinander beste-
hende Dienstverhältnisse hat, kann er von 
jedem Arbeitgeber die steuerfreie Prämie in 
voller Höhe erhalten. 
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Dies gilt auch, wenn die Dienstverhältnisse mit 
unterschiedlichen Arbeitgebern verbundener 
Unternehmen bestehen. Arbeitgeber müssen 
nicht prüfen, ob ihre Arbeitnehmer die Prämie 
bereits bei einem anderen Arbeitgeber erhal-
ten haben. Bei mehreren aufeinanderfolgen-
den Arbeitsverhältnissen mit demselben Ar-
beitgeber wird die Steuerbefreiung jedoch nur 
einmalig gewährt. 
 
Das Bundesfinanzministerium stellt diese und 
andere Besonderheiten auch in einem ausführ-
lichen FAQ klar: 
https://www.bundesfinanzministerium.de - 
Service - FAQ und Glossar 
 
 
3. 1-%-Regelung bei Handwerkerfahrzeug 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss 
vom 31.5.2023 entschieden, dass die 1-%-
Regelung auch auf ein als LKW eingestuftes, 
zweisitziges „Handwerkerfahrzeug“ anzuwen-
den ist, wenn es für private Fahrten genutzt 
wird. 
 
Ein Hausmeisterservice hatte zwei Fahrzeuge 
in seinem Betriebsvermögen: einen Mercedes 
Benz Vito und einen Multicar M26 Profiline. Er 
hatte kein weiteres Fahrzeug in seinem Privat-
vermögen und erklärte keine Entnahme wegen 
einer möglichen Privatnutzung der Fahrzeuge. 
 
Aufgrund der Sachlage, dass der Steuerpflich-
tige kein privates Fahrzeug besaß, ging das 
Finanzamt davon aus, dass der Mercedes 
Benz Vito auch privat genutzt wurde und wand-
te die 1-%-Regelung an, obwohl das Fahr-
zeug als LKW eingestuft und nur mit zwei 
Sitzen ausgestattet war. Die darauffolgende 
Klage des Eigentümers wurde vom Finanzge-
richt abgewiesen, was auch durch den BFH 
bestätigt wurde. 
 
 
4. Kinderbetreuungskosten: Haushalts-

zugehörigkeit als Voraussetzung für 
steuerlichen Abzug 

 
Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 
11.5.2023 eine Entscheidung in Bezug auf die 
steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreu-
ungskosten getroffen. Der Fall betraf einen 
Vater, der getrennt von der Mutter seiner Toch-
ter lebte.  

 
Er versuchte, die Hälfte der Betreuungskosten 
für Kindergarten und Schulhort als Sonderaus-
gaben von der Steuer abzusetzen. Das Fi-
nanzamt lehnte dies jedoch ab, da die Tochter 
nicht zum Haushalt des Vaters gehörte. 
 
Das Gericht entschied, dass die von ihm ge-
tragenen Kosten nicht als Sonderausgaben 
abgezogen werden können, da die Tochter 
nicht zu seinem Haushalt gehörte. Die Richter 
stellten fest, dass die geltende Regelung nicht 
gegen das Grundgesetz verstößt. Sie argu-
mentierten, dass die Regelung darauf abzielt, 
die finanzielle Belastung von Eltern zu min-
dern, die ihre Kinder in ihrem eigenen Haus-
halt betreuen und erziehen. 
 
Darüber hinaus wurde in der Entscheidung 
darauf hingewiesen, dass der Vater bereits 
einen Freibetrag für den Betreuungs- und Er-
ziehungs- oder Ausbildungsbedarf erhielt. Die-
ser Freibetrag war höher als die von ihm ge-
tragenen Betreuungskosten. Aufgrund dieser 
Umstände wurde die Revision des Vaters als 
unbegründet zurückgewiesen.  
 
 
5. Österreichische Sozialversicherungs-

beiträge nicht in Deutschland absetz-
bar 

 
Beiträge zur österreichischen Sozialversiche-
rung können in Deutschland nicht als Sonder-
ausgaben abgesetzt werden, um das zu ver-
steuernde Einkommen zu senken. Ferner er-
folgt keine Berücksichtigung im Rahmen des 
Progressionsvorbehalts. So entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Beschluss 
vom 22.2.2023 (I R 55/20). 
 
Im konkreten Fall ging es um eine in Deutsch-
land ansässige, unbeschränkt Steuerpflichtige, 
die im Jahr 2015 vom Finanzamt zur Einkom-
mensteuer veranlagt wurde. Neben ihren in 
Deutschland erwirtschafteten Einkünften hatte 
sie in Österreich Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit erzielt. 
 
Die Steuerpflichtige beantragte, die österrei-
chischen Sozialversicherungsbeiträge bei der 
Ermittlung des in Deutschland steuerpflichtigen 
Einkommens als Sonderausgaben zu berück-
sichtigen. Das Gericht entschied, dass dies 
nicht möglich sei.  

https://www.bundesfinanzministerium.de
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Eine erneute Berücksichtigung in Deutschland 
würde zu einer doppelten steuerlichen Be-
günstigung führen und wäre damit unzulässig. 
 
Diese Fallentscheidung des 1. Senates ist 
insoweit konsequent, da der 10. Senat des 
BFH in einem Fall (X R 25/21) betreffend Chi-
na schon entschieden hatte, dass ein Steuer-
pflichtiger, der für eine Tätigkeit in einem Dritt-
staat steuerfreien Arbeitslohn bezieht, die 
hiermit im Zusammenhang stehende Vorsor-
geaufwendungen (im Streitfall Beiträge zur 
gesetzlichen Renten- sowie Arbeitslosenversi-
cherung) nicht als Sonderausgaben abziehen 
kann. Das Verfassungsrecht – so der BFH - 
verpflichtet den Gesetzgeber selbst dann nicht, 
hiervon eine Ausnahme zu machen, wenn im 
Tätigkeitsstaat keine steuerliche Entlastung für 
die Aufwendungen gewährt wird, konkret also 
überhaupt kein Risiko auf eine Doppelentlas-
tung entstehen kann.  
 
 
6. Kein besonderes Nutzungsrecht erfor-

derlich für Steuerermäßigung bei 
Handwerkerleistungen 

 
In einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
vom 20.4.2023 ging es um die Steuerermäßi-
gung für die Inanspruchnahme von Handwer-
kerleistungen gemäß des Einkommensteuer-
gesetzes. 
 
Im konkreten Fall bewohnte ein Sohn zeitwei-
se eine Dachgeschosswohnung, die im Eigen-
tum seiner Mutter stand. Während dieser Zeit 
ließ er das Dach des Hauses sanieren, und 
erhielt eine Rechnung auf seinen Namen. An-
schließend machte er die Kosten dafür in sei-
ner Einkommensteuererklärung als haushalts-
nahe Dienstleistungen geltend. Das Finanzamt 
lehnte die Berücksichtigung der Kosten ab, 
woraufhin der Sohn klagte. 
 
Der BFH entschied zugunsten des Sohnes. Er 
stellte klar, dass für die Inanspruchnahme der 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 
neben der tatsächlichen Führung eines Haus-
halts kein besonderes Nutzungsrecht des 
Steuerpflichtigen erforderlich ist.  
 
Der Steuerpflichtige kann also auch in unent-
geltlich überlassenen Räumlichkeiten einen 
Haushalt führen.  

 
Zudem kann die Steuermäßigung auch in An-
spruch genommen werden, wenn sich der 
Steuerpflichtige gegenüber einem Dritten zur 
Tragung der Aufwendungen für die Handwer-
kerleistungen verpflichtet hat. 
 
 
7. Einführung des Gesellschafterregis-

ters für GbRs 
 
Ab dem 1.1.2024 tritt das Gesetz zur Moderni-
sierung des Personengesellschaftsrechts 
(MoPeG) in Kraft. Dieses Gesetz führt ein Ge-
sellschaftsregister für GbRs ein. Dieses wird in 
seiner Publizitätswirkung dem Handelsregister 
ähneln und soll dem Rechtsverkehr eine bisher 
fehlende Sicherheit über die Zusammenset-
zung der Gesellschaften, ihren Sitz und die 
Namen der Gesellschafter bieten. Es gilt je-
doch nur für solche GbRs, die aktiv am 
Rechtsverkehr teilnehmen, also sog. Außen-
GbRs. Es betrifft nicht die reinen Innen-GbRs. 
 
Das MoPeG hat keine Auswirkungen auf 
GbRs, die zur gemeinsamen Berufsausübung 
gegründet wurden (z.B. Anwaltssozietäten), es 
sei denn, diese GbR führt Grundstücksge-
schäfte durch oder beabsichtigt den Erwerb 
von registrierten Rechten. In solchen Fällen 
sind sie vom Gesetz erfasst und müssen im 
Gesellschaftsregister registriert werden. Es 
wird erwartet, dass es bei der Einführung des 
Registers zu einem massiven Ansturm von 
Eintragungsanträgen kommen wird, was zu 
erheblichen Verzögerungen bei der Eintragung 
führen kann. 
 
Anmerkung: Vor diesem Hintergrund sollten 
rechtsfähige GbRs in Betracht ziehen, be-
stimmte Rechtsgeschäfte, die mit einem Ein-
trag in ein öffentliches Register verbunden sind 
(z.B. Grundstücksgeschäfte) und keine Verzö-
gerungen dulden, auf das laufende Jahr 2023 
vorzuziehen. Die bevorstehende Einführung 
des Gesellschaftsregisters ab dem 1.1.2024 
und die damit verbundenen zu erwartenden 
Eintragungsverzögerungen könnten andern-
falls zu unvorhersehbaren Wartezeiten und 
Beeinträchtigungen führen. Denn solange die 
GbR nicht im Gesellschaftsregister eingetra-
gen ist, sind diese Geschäfte blockiert und 
können nicht umgesetzt werden. 
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8. Sozialversicherungspflicht eines mit-

arbeitenden GmbH-Gesellschafters 
 
Ein GmbH-Gesellschafter, der in der Gesell-
schaft angestellt und nicht zum Geschäftsfüh-
rer bestellt ist, ist regelmäßig abhängig be-
schäftigt. Bei der Statusbeurteilung eines Ge-
sellschafter-Geschäftsführers kommt es nicht 
allein auf dessen Weisungsfreiheit im eigenen 
Tätigkeitsbereich an. Vielmehr muss dieser 
auch in der Lage sein, auf die Ausrichtung der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens insge-
samt Einfluss zu nehmen und damit die GmbH 
wie ein Unternehmensinhaber zu lenken. An-
dernfalls ist er nicht im „eigenen“ Unternehmen 
tätig, sondern in funktionsgerecht dienender 
Weise in die GmbH als seine Arbeitgeberin 
eingegliedert. Dies gilt auch für mitarbeitende, 
nicht zum Geschäftsführer bestellte Gesell-
schafter.

 
In dem vom Bundessozialgericht entschiede-
nen Fall hatte ein Gesellschafter nur ein be-
grenztes Tätigkeitsfeld (Einkauf und Logistik) 
und konnte aufgrund seiner hälftigen Beteili-
gung am Stammkapital auch keinen maßgebli-
chen Einfluss auf die durch seinen Bruder 
ausgeübte Geschäftsführertätigkeit ausüben. 
Dass aufgrund familiärer Beziehungen faktisch 
eine gleichberechtigte Geschäftsführung des 
Unternehmens gelebt wurde, war für die Sta-
tusbeurteilung unerheblich. 
 
 
 
 

  
 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 
 

11.9.2023 

Sozialversicherungsbeiträge 27.9.2023 
  

 
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkt
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023:  Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6;  
März =116,1;  Februar = 115,2;  Januar = 114,3 
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 113,5;  
 September = 112,7;  August = 110,7 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt 
kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
https://www.destatis.de

